
Gegliedertes Programm für die Weiterbildung im Gebiet Haut- und 

Geschlechtskrankheiten in der Klinik und Poliklinik für Hautkrankheiten der 

Universitätsmedizin Greifswald 

 

Weiterbildungszeit: 60 Monate 

 

Für den verantwortlichen leitenden Arzt der Klinik besteht die volle Weiterbildungsbefugnis. 

 

1. Stationäre Tätigkeit:   24 Monate, in Absprache mit dem weiterzubildenden 

     Mitarbeiter drei Monate auf einer internistischen Station 

 

2. Angiologisches Labor:  6 Monate 

 

3. Operative Tätigkeit:  6 Monate 

 

4. Sonographie der Haus und hautnaher Lymphknoten: 

     6 Monate 

 

5. Ambulante Tätigkeit:  12 Monate 

Hochschulambulanz mit täglicher allgemeiner dermatologischer Sprechstunde und 

Spezialsprechstunden (u. a. autoimmune Erkrankungen; phlebologische Sprechstunde 

(bevorzugt Kollegin/Kollege in Weiterbildung im Bereich Phlebologie); proktologische 

Sprechstunde; Wundsprechstunde; Tumornachsorge; chronisch-entzündliche Dermatosen; 

operative Sprechstunde; Lasersprechstunde) 

 

6. Verbleibender Weiterbildungsabschnitt von sechs Monaten: entsprechend von Vorliegen 

der/des weiterzubildenden Kollegin/Kollege und den betriebsbedingten Bedürfnissen zur 

Vertiefung in den vorgenannten Bereichen der Hautklinik, optional in Einrichtungen wie 

Pathologie, Mikrobiologie/Virologie, Hygiene und Umweltmedizin, Röntgendiagnostik, 

Strahlentherapie, Hämatologie und Onkologie, Immunologie, Rheumatologie, Mund-, Kiefer-

Gesichtschirurgie. 

 

 

Begleitend wahrgenommene Funktionen: 

 

• Mykologisches/Mikrobiologisches/Andrologisches/Immunologisches Labor, 

begleitend zu Tätigkeit auf Station für 6 Monate 

• Lichttherapie, begleitend zur Tätigkeit auf Station für 6 Monate 

• Hautphysiologisches Labor, begleitend zur Tätigkeit im angiologischen Labor für 6 

Monate 

• Histologisches Labor, kontinuierlich begleitend zur stationären und ambulanten 

Tätigkeit, auf Wunsch vertiefend 

• Allergielabor, begleitend zur ambulanten Tätigkeit für 6 Monate 

• Lasertherapie, begleitend zur ambulanten Tätigkeit für 6 Monate 


